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Zitat

(5) Die Schülerin oder der Schüler erhält eine individuelle Lern- und
Förderempfehlung (§ 50 Absatz 3 Schulgesetz NRW). Die Schule
informiert die Eltern in geeigneter Weise über Möglichkeiten zur
notwendigen Förderung und bietet den Eltern ein Beratungsgespräch an.
Der Schülerin oder dem Schüler ist in der Regel die Gelegenheit zur
Teilnahme an dem Beratungsgespräch zu geben.
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(3) Die Schule hat ihren Unterricht so zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler
so zu fördern, dass die Versetzung der Regelfall ist. Schülerinnen und
Schülern der Grundschule und der Sekundarstufe I, deren Versetzung
gefährdet ist, wird zum Ende des Schulhalbjahres eine individuelle Lern-
und Förderempfehlung gegeben. Sie sollen zudem die Möglichkeit der
Teilnahme an schulischen Förderangeboten erhalten mit dem Ziel, unter
Einbeziehung der Eltern erkannte Lern- und Leistungsdefizite bis zur
Versetzungsentscheidung zu beheben. Eine Lern- und Förderempfehlung
erhalten Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der
Sekundarstufe I auch im Falle der Nichtversetzung zum Ende des
Schuljahres.
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